
Aktienrechtsrevision:  
die wichtigsten Neuerungen  
im Überblick 
Nach jahrzehntelangen Vorarbeiten und zeitraubenden Verhandlungen verabschie
dete das Parlament am 19. Juni 2020 schliesslich die langangedachte Reform des 
Schweizerischen Aktienrechts. In Kraft treten wird die Gesetzesrevision voraussicht
lich am  1. Januar 2022. Danach haben die Gesellschaften zwei Jahre Zeit, um ihre 
Statuten gegebenenfalls anzupassen. Welches sind die wichtigsten Neuerungen der 
 Aktienrechtsrevision?

Mehr Flexibilität beim Aktienkapital 
Die Revision führt zu mehr Flexibilität 
bei der Kapitalstruktur von Aktienge
sellschaften. Das Aktienkapital beträgt 
auch künftig unverändert mindestens 
CHF 100'000, darf aber neu auch auf 
eine zulässige Fremdwährung lauten. 
Dabei werden sich die kapitalbezogenen  

Aspekte wie Dividenden, Reserven 
und Überschuldung ebenfalls nach der 
betreffenden Fremdwährung beurtei
len. Der Bundesrat wird die zulässigen 
ausländischen Währungen festlegen. 
Zudem darf der Nennwert von Aktien 
kleiner sein als das heutige Minimum 
von CHF 0.01, solange er grösser als Null 

ist. Weiter können Gesellschaften ein  
 sogenanntes Kapitalband mit einer 
Bandbreite zwischen plus 50% bzw. 
minus 50% des eingetragenen Aktien
kapitals einführen. Innerhalb des 
Kapitalbands ist der Verwaltungsrat 
ermächtigt, das Aktienkapital innert 
 maximal 5 Jahren zu erhöhen oder her



abzusetzen. Das Kapitalband ersetzt  
die bisherige genehmigte Kapitalerhö
hung. Die Regeln über die (beabsichtig te) 
Sachübernahme werden schliesslich 
gänzlich abgeschafft.

Regelung für Interimsdividenden 
Gemäss dem neuen Recht können 
 Aktiengesellschaften unter bestimmten  
Voraussetzungen auch Dividenden  
aus Gewinnen des laufenden Ge
schäfts jahres ausschütten (sogenannte 
Interimsdividenden). Damit wird der 
 Diskussion, ob solche Dividenden zu 
lässig sind, ein Ende gesetzt. Weiter 
 werden die Regelungen bezüglich 
Reserven mit dem neuen Rechnungs
legungsrecht harmonisiert. So darf 
die  gesetzliche Kapitalreserve (Agio 
und andere Aktionärseinlagen über 
den Nennwert hinaus) unter gewissen 
 Be dingungen an die Aktionäre zurück
bezahlt werden.

Stärkung der Aktionärsrechte
Ein Ziel der Revision war es, die Aktio
närs und Minderheitsrechte zu stärken. 
So können gemäss neuem Recht bei 
nichtbörsenkotierten Gesellschaften 
Aktionäre, die mindestens 10% des 
Aktien kapitals oder der Stimmen halten, 
dem Verwaltungsrat jederzeit (statt wie 
bisher nur an der Generalversammlung) 
Fragen stellen. Der Verwaltungsrat 
muss diese Fragen innert vier Monaten 
beantworten. Weiter können Aktionäre, 
die zusammen mindestens 0.5% des 
Aktienkapitals oder der Stimmen bei 
börsenkotierten bzw. 5% bei nicht 
 börsenkotierten Gesellschaften halten, 
die Traktandierung von Verhandlungs
gegenständen an der Generalversamm

lung verlangen. Zurzeit verlangt das 
Gesetz eine Beteiligung von 10% oder 
Aktien im Nennwert von CHF 1 Mio.  
für sämtliche Gesellschaften. 

Der Schwellenwert für das Einberufungs
recht zu einer ausserordentlichen Ge
neralversammlung bei börsenkotierten 
Aktiengesellschaften wird von 10% auf 
5% des Aktienkapitals oder der Stim
men gesenkt. Auch das Einsichtsrecht 
der Aktionäre wird gestärkt. So können 
Aktionäre, die mindestens über 5% 
des Aktienkapitals oder der Stimmen 
verfügen, auch ohne Ermächtigung der 
Generalversammlung Einsicht in die 
Geschäftsbücher und Korrespondenzen 
nehmen. Dieses Recht steht allerdings 
unter dem Vorbehalt, dass die Einsicht 
für die Ausübung der Aktionärsrechte 
erforderlich ist und die schutzwürdigen 
Interessen der Gesellschaft dabei nicht 
gefährdet werden.

Modernisierung der 
 Generalversammlung
Die Revision modernisiert die General
ver sammlung insofern, als dass die 
 Nutzung digitaler Technologien erlaubt 
und generell mehr Flexibilität bei der  
Organisa tion gewährt wird. Entspre
chend ist die Durchführung von virtuellen 
Generalversammlungen grundsätzlich 
möglich, vorausgesetzt die Statuten 
sehen dies vor. Im gleichen Zug werden 
auch Generalversammlungen mit mehre
ren Tagungsorten erlaubt. Weiter  k önnen 
Generalversammlungen im Ausland 
durchgeführt werden, sofern die Statuten 
diese Möglichkeit vorsehen und die Aus
übung der Aktionärsrechte dadurch nicht 
in unsachlicher Weise erschwert wird. 

Universalversammlungen können neu 
auch auf schriftlichem Weg oder in elekt
ronischer Form abgehalten werden.

Sanierung und Insolvenz:  
Liquidität steht im Zentrum
Das Sanierungsrecht wird überholt und 
stellt neben den bisherigen bilanziellen 
Elementen insbesondere die Liquidität 
der Gesellschaft ins Zentrum. So hat 
der Verwaltungsrat die Liquidität der 
Aktiengesellschaft zu überwachen. Bei 
begründeter Besorgnis drohender Zah
lungsunfähigkeit hat er Massnahmen 
zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit 
zu ergreifen. Damit wird der praktisch 
wichtige Tatbestand der Gefahr der 
Zahlungsunfähigkeit ausdrücklich als 
auslösendes Element für Handlungs
pflichten des Verwaltungsrats festgelegt.

Bei begründeter Besorgnis der Über
schuldung der Aktiengesellschaft kann 
die Benachrichtigung des Richters 
 unterbleiben, solange reale Aussicht 
auf Sanierung innert angemessener 
Frist, spätestens aber innert 90 Tage 
nach Vorliegen der geprüften Zwischen
abschlüsse besteht. Dabei dürfen die 
 Forderungen der Gläubiger nicht zu
sätzlich gefährdet werden.
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Umsetzung der VegüV
Der Gesetzesentwurf löst die als Über
gangslösung erlassene Verordnung 
gegen übermässige Vergütungen bei 
börsenkotierten Aktiengesellschaften 
(VegüV) ab, welche seinerzeit auf Grund 
der vom Volk angenommenen «Abzo
ckerinitiative» erlassen wurde. Dabei 
werden die bisherigen Regeln der Ver
ordnung grösstenteils übernommen.

Geschlechterquote und  
Offen legungspflichten für  
Rohstoff unternehmen
Die Revision enthält auch zwei oft ge
nannte ComplianceBestimmungen. 
So sieht das Gesetz neu einen Richtwert 
für die Vertretung beider Geschlechter 
im Verwaltungsrat und in der Geschäfts
leitung von grossen börsenkotierten 
Gesellschaften vor. Sofern nicht jedes 
Geschlecht mit mind. 30% im Ver 
waltungsrat bzw. mit mind. 20% in der 
Geschäftsleitung vertreten ist, müssen 
im Vergütungsbericht die Gründe dafür 
angegeben und die Massnahmen zur 
Förderung der Geschlechter Diver
sität erläutert werden (sogenannter 

 «Comply or Explain»Ansatz). Weiter 
müssen grössere Gesellschaften, die im 
Bereich der Rohstoffgewinnung tätig 
sind, Zahlungen an staatliche Stellen 
von über CHF 100'000 offenlegen. Diese 
Regelung, welche in Anlehnung an die 
EU Richtlinien 2013/34 und 2013/50 ein
geführt wurde, soll der Bekämpfung von 
Korruption in rohstoffreichen Ländern 
dienen.
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Umsetzung der Aktienrechts revision in 
Ihrem Unternehmen – Handlungsbedarf?
Wir empfehlen Schweizerischen Aktiengesellschaften, ihre Statuten 
und  internen Reglemente zu überprüfen, um die Einhaltung der neuen 
Vorschriften per 1. Januar 2022 sicherzustellen und allenfalls von der 
 grösseren Flexibilität und den neu geschaffenen Möglichkeiten zu profi
tieren. Die LegalExperten von Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein 
 unterstützen Sie dabei gerne. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!


